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5 9 5 . Verordnung: Befähigungsnachweis für das gebundene Gewerbe der Färber
5 9 6 . Verordnung: Änderung der Dampfkesselverordnung
5 9 7 . Verordnung: Pauschalierung der Aufwandsentschädigung für den Rektor und den Pro-

rektor der Akademie der bildenden Künste sowie die Rektoren und die
Stellvertreter der Rektoren der Kunsthochschulen

5 9 8 . Verordnung: 51. Änderung der Arzneitaxe
5 9 9 . Kundmachung: Aufhebung einer Bestimmung des Zivildienstgesetzes durch den Verfas-

sungsgerichtshof

5 9 5 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
29. November 1977 über den Befähigungs-
nachweis für das gebundene Gewerbe der

Färber

Auf Grund des § 22 Abs. 3 und des § 103
Abs. 1 lit. b und Abs. 2 der Gewerbeordnung
1973, BGBl. Nr. 50/1974, wird verordnet:

§ 1. Die Befähigung für das gebundene Ge-
werbe der Färber (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 16
GewO 1973) ist durch folgende Belege nachzu-
weisen:

1. Zeugnisse über
a) die erfolgreiche Absolvierung der Stu-

dienrichtung Chemie oder Technische
Chemie an einer inländischen Universität
und

b) eine mindestens einjährige fachliche
Tätigkeit im Gewerbe der Färber

oder

2. Zeugnisse über
a) den erfolgreichen Besuch der Höheren

Lehranstalt für Textilchemie, für Textil-
technik, Fachrichtung Textilchemie oder
Textilbetriebstechnik, für Technische
Chemie oder für Chemische Betriebstech-
nik oder der Dreijährigen Fachschule für
Textiltechnik, Fachrichtung Veredelungs-
technik, der Dreijährigen Fachschule für
Textilindustrie, Fachrichtung Textilche-
mie, der Fachschule für Technische
Chemie, für Chemische Betriebstechnik
oder für Färberei und Chemischreinigung
und

b) eine mindestens zweijährige fachliche
Tätigkeit im Gewerbe der Färber

oder

3. Zeugnisse über
a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung in einem dem Gewerbe der Fär-
ber entsprechenden Lehrberuf und

b) eine mindestens dreijährige fachliche
Tätigkeit im Gewerbe der Färber.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1978
in Kraft.

Staribacher

596 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 30. November
1977, mit der die Dampfkesselverordnung

geändert wird

Auf Grund des Art. 48 des Verwaltungsent-
lastungsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, in der Fas-
sung des § 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 55/
1948 wird im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Verkehr verordnet:

Die Dampfkesselverordnung, BGBl. Nr. 83/
1948, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr. 94/1957, 396/1972, 383/1974, 626/1975 und
657/1976 wird wie folgt geändert:

1. § 58 Abs. 5 hat zu entfallen und die Be-
stimmungen des § 58 Abs. 6 bis Abs. 8 erhalten
die Bezeichnung Abs. 5 bis Abs. 7.

2. Die Bestimmungen des § 58 Abs. 5 lit. c
bis e haben zu lauten:

„c) von ortsfesten Dampfkraftmaschinen mit
einer Dauerleistung bis 150 kW und von
ortsfesten Verbrennungskraftmaschinen mit
einer Dauerleistung bis 370 kW;

d) von Verbrennungskraftmaschinen mit einer
Dauerleistung bis höchstens 200 kW auf
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Motorbooten, die nicht erwerbsmäßig be-
trieben werden;

e) von Außenbordmotoren."

3. Der zweite Klammerausdruck des § 63
Abs. 1 dritter Satz hat zu lauten:

„§ 61 Abs. 3 und Abs. 6"

4. § 70 Abs. 5 hat zu lauten:

„Der Dienst des Schiffsmaschinenwärters und
des Schiffsführers kann bei nicht mit Dampf-
maschinen betriebenen Schiffen in der Regel nur
bei einer Maschinenleistung bis zu 300 kW von
ein und derselben Person besorgt werden, wenn
diese für beide Dienstleistungen die Befugnis
besitzt und der Motor derart eingebaut ist, daß er
vom Führerstande leicht bedient werden kann. Im
Falle des Zutreffens der Voraussetzungen gemäß
§ 58 Abs. 5 lit. d und e genügt der Nachweis
der Befugnis zum Schiffsführer. Der Bundes-
minister für Verkehr kann eine solche Vereini-
gung beider Dienste auf begründetes Ansuchen
auch bei einer höheren Maschinenleistung be-
willigen."

Moser

597. Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 30. No-
vember 1977 über die Pauschalierung der
Aufwandsentschädigung für den Rektor und
den Prorektor der Akademie der bildenden
Künste sowie die Rektoren und die Stell-
vertreter der Rektoren der Kunsthochschulen

Gemäß § 20 an Verbindung mit § 15 Abs. 2
des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der
Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des Bundes-
kanzlers und des Bundesministers für Finanzen
verordnet:

§ 1. Die dem Rektor und dem Prorektor der
Akademie der bildenden Künste sowie den Rek-
toren und den Stellvertretern der Rektoren der
Kunsthochschulen gebührende Entschädigung für
den Mehraufwand, der ihnen in Ausübung
dieser Funktion oder aus Anlaß der Ausübung
dieser Funktion notwendigerweise entstanden ist,
wird pauschaliert.

§ 2. Das Pauschale wird für die nachstehend
genannten Anspruchsberechtigten jeweils einheit-
lich in einem monatlich gebührenden Betrag wie
folgt festgesetzt:

§ 3. Der Anspruch beginnt mit dem auf den
Antritt des Amtes folgenden Monat und erlischt
mit dem Ablauf des Monats, in dem die Funk-
tion endet.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober
1976 in Kraft.

Firnberg

598. Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom
6. Dezember 1977, mit der die Öster-
reichische Arzneitaxe 1962 geändert wird

(51. Änderung der Arzneitaxe)

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die
Regelung des Apothekenwesens wird verord-
net:

Artikel I

Die Österreichische Arzneitaxe 1962, BGBl.
Nr. 128, zuletzt geändert durch die Verordnung
BGBl. Nr. 556/1977, wird wie folgt geändert:

In der Anlage B werden die Preisansätze der
nachstehend angeführten Arzneimittel und Ge-
fäße wie folgt festgesetzt:
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Artikel II

Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 1978 in
Kraft.

Weißenberg

5 9 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 30. November 1977 über die Aufhebung
einiger Worte im § 74 Abs. 1 des Zivildienst-

gesetzes durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG und gemäß den
§§ 64 und 65 des Verfassungsgerichtshofgesetzes
1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem
dem Bundeskanzleramt am 10. November 1977
zugestellten Erkenntnis vom 20. Oktober 1977,
G 21/77-26, die im § 74 Abs. 1 des Zivildienst-
gesetzes, BGBl. Nr. 187/1974, in der Fassung der
Kundmachung BGBl. Nr. 235/1977 enthaltenen
Worte „Ibis zum 31. Dezember 1975" als ver-
fassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des
30. September 1978 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Kreisky
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